
., .t 

111- 41/" 4:fer Beilagen zu den Stenographischen Protol{ollen 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

PüR SOZIALE VERWALTUNG 

des N�tionalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den .9. Dezember 
Scubcnrini I 
T .I.phon 7S 00 

19 82 

Zl.20.530/21-la/82 

1982 -12- 2 8 

B e r i c h  t 

der Bundesregierung zur Entschließung des 

Nationalrates vom 19. Februar 1982 betref­

fend sozialversicherungsrechtlicher Schutz 

für Künstler (Schriftsteller) E 77-NR/XV.GP. 

Der Nationalrat hat zum Kunstbericht 1980 in seiner Sitzung vom 

19. Februar 1982 die Entschließung gefaßt, mit der die Bundesregierung 

ersucht wird, dem Nationalrat noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf, 

betreffend die Einbeziehung von Kunstschaffenden in die Sozialversiche­

rung vorzulegen. Sollte jedoch - sv wird in der Entschließung weiter 

ausgeführt - eine solche Regelung aus finanziellen oder anderen sachlichen 

Gründen innerhalb dieser Zeit nicht verwirklicht werden können, wäre dem 

Nationalrat eine Regierungsvorlage vorzulegen, mit der den freiberuflich 

tätigen Schriftstellern im Sinne der Entschließung vom 26� Februar 1981 

der Schutz der Sozialversicherung in angemessener Weise' zuteil wird. Mit 

der zu1etit genannten Entschließung wurde die Bundesregierung ersucht, 

"dem Nationalrat im Laufe des Jahres 1981 eine Regierungsvorlage zuzu-

leiten, mit der den freiberuflich tätigen Schriftstellern der Schutz der 

Sozialversicherung in angemessener Weise zuteil wird." 

Im Bericht zu dieser Entschließung, den der Nationalrat in seiner 

Sitzung am l2.Mai 1982 zur Kenntnis genommen hat,
' 

h'atdie Bundesregierung 

dargelegt, daß s ie eine Sozialvers;'cherung, die den" gesamten Kreis der 

freiberuflich Kulturschaffenden erfaßt, zur Diskussion gestellt habe, 

die noch im Fluß sei. Die Bundesregierung gab am Ende dieses 
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Erri(htf'� lhrt'r Hoffllung I,u�,dru(k. daß atJhiingig vom \';c'ih'rl'rl \'(,Y"lauf 

dPT Gl'srrClche mit den 1r1 Bf'traclit �ommenden }nteresserl\l('rtn-lul'gpfI. 

de� Ge s e t z geber im Laufe des Jahres 1982 eine entsprechende Vorlage 

zugeleitet werden könne. 

1m [in�lang mit dies('r Darstellung wurdpn in der erst �n Hälfte 

d.J. vo� Bundesministeriurn fur sozia1e Verwal tung mehrere Gesprächs­

runden mit de n Vertretern der Beteiligten einschließlich Vertretern 

der Schriftsteller und Übersetzer über eine Sozialversicherungs­

regelung fUr die freiberuflich Kulturschaffenden abgehalten. Von 

seiten des Bundesministeriums fUr soziale Verwaltung wurde dabei 

die Absicht k l argest el l t , derzufolge Keine Gruppe der Kulturschaf­

fenden zur Teilnahme an einer solchen Versicherung gezwungen werden soll; 

sollten sich die Vorstellungen der interessierten Vereinigungen über 

ihre soziale Sicherung mit den Grunds ät z en eines Sozial vers i cherungs ­

systems als ni cht vereinbar erweisen, werde das Projekt fallen ge­

la��en. 

Diese Gesp r äche verliefen. s o weit es sich dabe i um die versiche­

rungs- und leistungsrechtlichen Probleme der Sozialversicherung han­

delte, positiv. Offen blieb die Frage der Gewährung allgemeiner 

Steuermittel an Selbsthilfeeinrichtungen der Kulturschaffenden zur 

tei lweisen Abdeckung ihrer im Rahmen einer künftigen Sozialversiche­

rung bestehenden Beitragspflichten. Bezüglich der gesetzlichen Ver­

ankerung und der Doti erung eines �n1.sDrechenden Fonds waren Verhandlun­

gen der Vertreter der Kulturschafferden insbesondere mit dem dafür zuständi gen Un-

terrichts- bzw. Justizressor1 vorgesehen . 

Im Zusammenhang mit diesen Bestrebungen kam es in der Folge z� 

e i ner gemeinsamen Aussprachemit der grHßten,sozialveriicherungsrechtlich 

noch nicht erfaßten Gruppe der Kulturschaffenden, den Schrift-

stellern, und z war zwischen der Interessengemeinschaft bsterreichi-
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�c h(:r Autoren und dl'n Bundl'�m' ni ster n für Unter r'\ (lit. für r in anz en . 

für JU�ti2 und für �oziale Verwaltung. Oie ]ntere�senvertreter stell­

ten dabe i nach längerer Dis �us�ion fest, daß die �eit en s des Sozial­

res sorts angebotene Sozialversicherungsregelung für sie �.�ine Basis 

für ",eitere Verhandlungen ab ge be . Sie venJiesen darauf, daß die Haupt­

f orderung der lnteressengemeinschaft österreichischer Autore n u nd 

des Ersten österreichischen Schriftstellerkongre sses 1981 nicht der 

Einf ührung einer Sozi al ver sicherung , sondern d�r Schaffung "gerechter 

Urheberrechte" für die Autoren gilt, der in der folge andere soziale 

Absicherungen w ie etwa e ine Sozialversicherung f olgen sollten. Oie 

ihnen vorgeschlage ne Sozia lversicherung oh ne gleichze itige Verbesse­

rung ihrer urheberrechtlichen S i tua tion , bedeute - ihren Erklärungen 

zufolge - für s ie keine Besserstellung ihrer gegem'/ärtigen sozialen 

lage. D iese lasse weder die Erfüllung der nach dem Entwurf einer. So­

zialversicherungsregelung auf sie zukommenden Be itrags verpfl ichtun­

gen zu, noch sei es ihnen möglich . d ie erforderlichen [igenmittel für 

einen eventuellen Nachkau f von Versicherungsze i ten a ufzubringen . 

Die nach I�e inung der Autorenvertreter gerechte und tragbare 

lösung wäre eine von ihnen selbst verwaltete [ igenvorsorge, f ür die 

Mittel aus e inem B ibl iothe�sgroschen fl ießen sollten. 

Die [inführung einer auf gesetzlicher Grund lage beruhenden 

Bibliothekstantieme zur finanzierung e iner Eigenvorsorge f ür d ie 

Schiiftsteller ist nach Auffassung der Bundesreg ierung in mehrfacher 

Hinsicht problematisch. So würde angesichts der Höhe der danach zu­

�tandekommenden M ittel der Umfang der le istungen der [igenvorsorge 

deutlich geringer se in als d ie leistungen im Rahmen der Soz ialver­

sicherung; dazu �ommt noch, daß ein nicht unerheblicher leil dieser 

Mittel im H inblick auf die Grundsätze des Urh ebe rrecht s ins Ausland 
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fur die Berlulzung einer Bibliothe� in Anbetracht d�r Vielfalt der-

artlgcr [inrichtungen nur schwer zu administrieren. 

In Berüc�s i chtig u ng dieser Haltung der Bundesregierung schlugen 

die Schriftstellervertreter, um dessenungeachtet ihre soziale Siche-

rung zu ver:-bessern, eine im Bundesfinanz gesetz fundierte Erhöhung der 

Dotier ung der ihnen von seiten des Bundesministeriums für Unterricht 

und Y.unst gewährten Subvention für den bestehenden Sozi al fonds der 

Schriftsteller und Übersetzer vor. lhren Vorstellungen zufolge sollte 

sich der Betrag von derzeit 4,7 Mi" .S auf 16 Mi" .S im Jahre 1983 

erhöhen. 'Bei Annahme dieses Vorschlages erklärten die Vertreter der 

Autoren,ihr Anliegen nach Schaffung eines Bibliotheksgroschens zur Zeit 

nicht weiter verfolgen zu wollen. 

Dieser Vorschlag wurde von seiten der Vertreter der Bundesregie-

rung als ein gangbarer Weg und als Y.ompromiß anerkannt und akzeptiert, 

auch wenn damit die sozialrechtlichen Probleme der Schriftsteller 

längerfristig gesehen nicht beseitigt sind. 1m Hinblick a uf diese nun 

einvernehmlich zustandegekommene lösung erklärten sie die Absicht, die 

von den Schriftstellern abgelehnte lösung einer Sozialversicherung für 
. . . 

. 

freiberuflich Kulturschafferrle zur Zeit ebenfalls nicht mehr weiter zu verfolgen. 

Diese Erklärung wurde auch in Berücksichtigung der Meinungsäußerung 

einer weiteren großen Gruppe freiberuflich tätiger Kulturschaffende� 

und zwar des Berufsverbandes der bildenden Künstler ÖSlerreichs,zum 

Thema der Schaffung einer umfassenden Sozialversicherung für alle 

Kulturschaffenden getroffen. 1n mehreren an das Bundesministerium für 

soziale Verwaltung gerichteten Schreiben deponierte dieser Verband, 

daß er nach wie vor gegen eine Überführung der bildenden Künstler in 

das ASVG sei, wie dies die vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 

ausgearbeitete Diskussio�sgrundlage für eine Sozialversicherung der 

Kulturschaffenden . vorsah. Hinzuzufügen ist. daß die bildenden Künstler 
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lJueits derzE:- it UJ.t«:r dem 5chutz dH 50zialvenicherung �tr·t.(n, 

wobei s ich ihre Pen!o ions�er' icherung nach den Normen des G�w�rb­

lichen 50z ialver!o ictlerung!ogc!oetzcs or icnt"ierl. 

Das Thema e incr Soz ialversicherung für frciberufl iche Y.ultur­

schaffende \'lUrde im übr igen auch im Zuge des 10. Ge\'ler�.schafts-

tages der GewerK!ochaft Kunst, Medien. freie Berufe im Juni d.J. 

behande 1 t. 1m Gegensatz zur ablehnenden Ha ltung der erwähnter. 

Interessenvertretungen der Autoren und der bildenden Künstler 

wurden an 1 äß 1 i ch d i  eses Ge\'Jerk schaft stages Resolut ionen angenommen, 

die s ich für die Soz ialversicherung für Kulturschaffende entsprect.�nd 

der vom Bundesminister ium für sozialE:- Verwaltung ausgearbeiteten 

D isKussionsgrundlage aussprechen. 

Unter BerÜCKs icht igung all dieser nach der Verabschiedung der 

[ntschl ießung des �at ionalr6tes [ 77-NR/XV.GP. eingetretenen Umstä�de 

ist zusammenfassend zum Wunsch des Gesetzgebers folgendes zu bemer­

ken: W ie bere its ausgeführt, hat das Bundesminister ium für soz iale 

Verwaltung be i den Gesprächen mit den Vertretern der Kulturschaffen-

-den über d ie [ inführung einer Sozialvers icherung für diesen Per­

sonenkre is stets d ie Auffassung vertreten, daß die entsprechende Vor­

lage nur dann von der Bundesreg ierung beschlossen werde. wenn sie vo� 

vollen E inverständn is der betroffenen Personenkre ise getragen w ird. 

Wie den b isher igen Darlegungen zu entnehmen ist, haben die zwe i 

großen Interessenvertretungen der zwei, was die Zahl ihrer M itgl ied�r 

anlangt, w icht igsten Gruppen freiberufl icher Kulturschaffender, näm­

l ich der Autoren und Übersetzer und der b ildenden Künstler, d ie E in­

führung e iner Soz ialvers icherung für Kulturschaffende abgelehnt.Wcnr. 

auch d ie Ablehnungen im e inzelnen untersch iedl ich begründet werden, 

so s ind s ie jedoch jede für s ich klar und vollständig und lassen 

auch ke ine Mögl ichke it offen, we itere Verhandlungen in der 5ac h e 
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zu führen .. 1m Gegenteil, die Autorenvertreter halten in Anbetracht 

der ihnen gegenüber eingegangenen Zusage, die Dotierung ihres 

Sozialfonds durch Mittel des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst entsprechend zu erhöhen, ihr Anliegen im Bereich der 

sozialen Sicherheit vorläufig fU� gelöst. Im Einklang mit dieser 

Zusage sind im übrigen vom Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst die Vorarbeiten zur Erstellung des Entwurfes für 

ei n Bundesgesetz über ei nen "Sozi a lfonds für Schri ftste 11 er" 

bereits eingeleitet worden. 

Ebenso ist für die Gruppe der bildenden Künstler entsprechend 

der Auffassung des Berufsverbandes der bildenden Künstler Öster­

reichs, eingedenk des bereits bestehenden sozi al versicherungs­

rechtlichen Schutzes für die bildenden Künstler, eine neue Sozial­

versicherung aller Kulturschaffenden gemäß den vom Bundesministe­

rium für soziale Verwaltung ausgearbeiteten Grundsätzen nicht 

z umutbar. 

Auch wenn demgegenüber in Resolutionen anläßlich des lO.Gewerk­

schaftstages der Gewerkschaft Kunst� Medien und freie Berufe für 

die Einführung einer Sozialversicherung für Kulturschaffende plädiert 

wird, so ist die Bundesregierung angesichts der Haltung der beiden 

erwähnten Interessenvertretungen der freiberuflich tätigen Kultur­

schaffenden der Auffassung, daß eine Sozialversicherung für Kultur­

schaffende bzw. für Autoren allein nicht von einer Mehrheit der 

Betroffenen unterstützt wird. Die Erfüllung dieser Bedingung, die 

das Bestehen der für eine Sozialversicherung erforderlichen Grund­

sätze der Riskengemeinschaft und der Solidarität signalisiert, war 

in der Vergangenheit für die Bundesregierung stets die Richtschnur 

für die Schaffung oder Ausdehnung der Sozialversicherung auf Per­

sonenkreise, die vordem nicht unter dem Schutz der Sozialversiche-
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rung gestanden sind. Die Bundesregierung sieht keinen Grund, von 

dieser Haltung abzugehen. 

Auch sieht sie schon allein aus versicherungstechnischen 

Gründen für außerhalb der Kreise der Autoren bzw. der bildenden 

Künstler stehenden Gruppen von Kulturschaffenden, angesichts der 

geringen Zahl ihrer Mitglieder keine Möglichkeit zur Schaffung 

einer eigenen Sozialversicherung. 

Die Bundesregierung ist daher in Berücksichtigung der ge­

schilderten Entwicklung zu ihrem Bedauern nicht in der Lage, den 

in der Entschließung des Nationalrates E 77-NR/XV.GP. zum Ausdruck 

gebrachten Anliegen des Gesetzgebers, dessen Realisierung er im 

Jahre 1982 erwartet, zu entsprechen. Auch wenn damit unter den 

gegebenen Umständen die Frage der Schaffung einer Sozialversiche­

rung für die freiberuflichen Kulturschaffenden zur Zeit nicht 

mehr aktuell ist, möchte die Bundesregierung nicht ausschließen, 

daß sie zu einem späteren Zeitpunkt in irgend einer Form erneut das 

Interess� der Beteiligten erlangt. 
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